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Darwin AG 
München 

 
ISIN: DE000A3C35W0  

WKN: A3C35W 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 

Am Freitag, den 26.06.2026 
um 13:30 Uhr (MESZ). 

 
 

Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten. Einzelheiten hierzu, insbesondere zu 
den Rechten der Aktionärinnen und Aktionären sowie ihrer Bevollmächtigten entnehmen Sie 
bitte dem Abschnitt 2. Weitere Angaben und Hinweise. Ort der Hauptversammlung im Sinne des 
Aktiengesetzes ist der Sitz der Gesellschaft, 80333 München, Brienner Straße 7. Bitte beachten 
Sie, dass Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten die virtuelle 
Hauptversammlung nicht vor Ort verfolgen können. 
 
Die gesamte virtuelle Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten 
Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten im Internet unter der Internetadresse 
https://www.darwin-biotech.com/Hauptversammlung im passwortgeschützten Internetservice 
live in Bild und Ton übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre und ihrer 
Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch 
Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Nähere 
Erläuterungen hierzu finden Sie nachstehend im Anschluss an die Tagesordnung. 

 
 
 

Tagesordnung 
 
1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Darwin AG, des gebilligten 

Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, 
jeweils für das Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 

 
 
2.  Verwendung des Bilanzgewinns 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 16.872.607,65 wie folgt zu verwenden: 
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a) Ausschüttung einer regulären Dividende von EUR 0,56 auf jede 
gewinnberechtigte Stückaktie 

 
   EUR 6.720.000,00 

b) Vortrag auf neue Rechnung    EUR 10.152.607,65 
  

 
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft unmittelbar oder 
mittelbar gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis 
zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien ändern. In diesem 
Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von insgesamt EUR 0,56 je dividendenberechtigter 
Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur 
Gewinnverwendung unterbreitet werden. 
 
Die Dividende soll ab dem 1. Juli 2026 ausgezahlt werden. 
 
3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 

01.01.2025 bis 31.12.2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 
01.01.2025 bis 31.12.2025 Entlastung zu erteilen.  
 
 
4.  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 

01.01.2025 bis 31.12.2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
vom 01.01.2025 bis 31.12.2025 Entlastung zu erteilen.  
 
 
5.  Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuhandgesellschaft Südbayern GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 
für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. 
 
 
6. Neuwahl des Aufsichtsrats. 
 
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft i.V.m. §§ 
96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern.  
 
Die Amtszeit aller derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet mit Wirkung zum Ablauf der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt. 
Dementsprechend sind alle Aufsichtsratsmitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft neu zu 
wählen.  
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Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, 
 
a)  Herrn Christian Dreyer-Salzmann, Geschäftsführer der Dreyer Ventures & Management 

GmbH, Salzburg, Wohnort: Salzburg 
b)  Herrn Florian Renner, Unternehmensberater bei der GCI Management Consulting GmbH, 

München, Wohnort: Gräfelfing 
c)  Frau Caroline Probst, Global Senior Controller bei der Red Bull GmbH, Fuschl am See, 

Wohnort: Wals-Siezenheim 
 
sowie als Ersatzmitglied für alle vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder  
 
d) Herr Konstantin Dreyer, Geschäftsführer der Dreyer Capital GmbH, Salzburg, Wohnort: 
Salzburg 
 
im Wege der Einzelwahl bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 
am 31. Dezember 2030 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft entscheidet, zu Mitgliedern des 
Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen. 
 
Die Vorgeschlagenen sind Mitglieder folgender weiterer gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte 
bzw. vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 
 
Herr Christian Dreyer-Salzmann: 

• Aufsichtsratsvorsitzender AUR Portfolio III KGaA, Grünwald  
• Aufsichtsratsmitglied BENO Holding AG, München  

 
Herr Florian Renner: 

• Aufsichtsratsvorsitzender aifinyo AG, Berlin 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Erlebnis Akademie AG, Bad Kötzting 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender eventa AG, Seeshaupt 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Viridis Green-Tech Investment AG, München 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender BENO Light Industrial GmbH & Co KGaA, München 
• Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Teleservice AG, München 
• Aufsichtsratsmitglied MS Technologie Group AG, München 
• Verwaltungsrat AHUG Betriebs AG, Forch, Schweiz 

 
Die übrigen vorgeschlagenen Personen sind keine Mitglieder weiterer gesetzlich zu bildender 
Aufsichts- oder Kontrollgremien. 
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7.  Beschlussfassung über die Umfirmierung der Darwin AG in Novogenia AG und 
Änderung von § 1 Absatz 1 der Satzung der Darwin AG 
 
Die Firma der Gesellschaft soll in „Novogenia AG“ geändert werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 1 Absatz 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), der zurzeit 
wie folgt lautet: 
 
„1. Die Firma der Gesellschaft lautet: Darwin AG.“ 
 
wie folgt neu zu fassen: 
 
„1. Die Firma der Gesellschaft lautet: Novogenia AG.“ 
 
 
8.  Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie Änderung der Satzung 
 
Es soll vorgeschlagen werden, ein Genehmigtes Kapital zu schaffen. Hierbei soll der Vorstand 
ermächtigt werden, neben Stammaktien auch Vorzugsaktien auszugeben, um somit in vollem 
Umfang über die notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung verfügen und auch künftig 
die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen Erfordernissen anpassen zu 
können.  
 
 
a) Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2026/I 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Eintragung dieses Genehmigten Kapitals 2026/I 
in das Handelsregister einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt € 6.000.000,00 durch 
Ausgabe von bis zu 6.000.000 neuen Stamm- und/oder Vorzugsaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen zu erhöhen und hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
 
(a) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, soweit dies zur Vermeidung von 
Spitzenbeträgen erforderlich ist; oder 
 
(b) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der auf die neuen Aktien, für die 
das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 
20 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabebetrag der neuen 
Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung 
zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht 
wesentlich unterschreitet. Bei der Berechnung der 20 % des Grundkapitals ist der anteilige 
Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert oder 
ausgegeben wurden oder auszugeben sind; oder 
 
(c) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, soweit die Kapitalerhöhung zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, Patenten oder 
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anderen gewerblichen Schutzrechten oder Lizenzrechten oder einer einen Betrieb bildenden 
Gesamtheit von Wirtschaftsgütern erfolgt. 
 
(d) soweit ein geeigneter Dritter, der nicht Kreditinstitut, Wertpapierinstitut oder einem ein 
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
tätigen Unternehmen ist, die neuen Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären 
so zum Bezug anzubieten, wie diese ohne Ausschluss des Bezugsrechts insoweit 
bezugsberechtigt wären. 
 
(e) wenn der Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 
 
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2026/I festzulegen. Der 
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2026/I oder nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026/I 
anzupassen. 
 
b) Satzungsänderung 
 
Die Regelung in § 6 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt geändert: 
 
„(7). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Eintragung dieses Genehmigten Kapitals 2026/I 
in das Handelsregister einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt € 6.000.000,00 durch 
Ausgabe von bis zu 6.000.000 neuen Stamm- und/oder Vorzugsaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen zu erhöhen und hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
 
(a) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, soweit dies zur Vermeidung von 
Spitzenbeträgen erforderlich ist; oder 
 
(b) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, wenn der auf die neuen Aktien, für die 
das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 
20 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabebetrag der neuen 
Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung 
zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht 
wesentlich unterschreitet. Bei der Berechnung der 20 % des Grundkapitals ist der anteilige 
Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert oder 
ausgegeben wurden oder auszugeben sind; oder 
 
(c) im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, soweit die Kapitalerhöhung zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, Patenten oder 
anderen gewerblichen Schutzrechten oder Lizenzrechten oder einer einen Betrieb bildenden 
Gesamtheit von Wirtschaftsgütern erfolgt. 
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(d) soweit ein geeigneter Dritter, der nicht Kreditinstitut, Wertpapierinstitut oder einem ein 
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
tätigen Unternehmen ist, die neuen Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären 
so zum Bezug anzubieten, wie diese ohne Ausschluss des Bezugsrechts insoweit 
bezugsberechtigt wären. 
 
(e) wenn der Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. 
 
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2026/I festzulegen. Der 
Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2026/I oder nach 
Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026/I 
anzupassen.“ 
 
 
9.  Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 4 Abs. (2) der Satzung der Gesellschaft 
um einen neuen Satz 4 zur Ermöglichung der Ausgabe elektronischer Aktien  
 
Das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen 
(Zukunftsfinanzierungsgesetz - ZuFinG) vom 11. Dezember 2023 enthält unter anderem 
Regelungen, die Aktiengesellschaften die Ausgabe elektronischer Aktien nach dem Gesetz über 
elektronische Wertpapiere (eWpG) ermöglichen. Außerdem erhalten Unternehmen die 
Möglichkeit, bislang globalverbriefte Aktien ohne Zustimmung der Inhaber durch inhaltsgleiche 
elektronische Aktien zu ersetzen. Voraussetzung dafür ist jeweils eine entsprechende 
Satzungsregelung. Diese Änderungen dienen der weiteren Digitalisierung des Kapitalmarkts. 
Elektronische Inhaberaktien verkörpern dieselben Rechte wie in einer Sammelurkunde 
verbriefte Inhaberaktien. Sie unterscheiden sich lediglich dadurch, dass an die Stelle einer beim 
Zentralverwahrer hinterlegten Sammelurkunde die Eintragung in ein elektronisches 
Wertpapierregister nach § 2 Abs. 1 eWpG tritt. Eine entsprechende Umstellung ist bei der Darwin 
AG derzeit noch nicht geplant. Die nachfolgend vorgeschlagene Satzungsänderung soll aber 
zukunftsgerichtet die Grundlage für elektronische Aktien schaffen. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:  
 
Am Ende von § 4 Abs. (2) der Satzung der Gesellschaft wird folgender neuer Satz 4 angefügt: 
 
„Die Verbriefung ist für solche Aktien insgesamt ausgeschlossen, die als elektronische Aktien in 
einem elektronischen Wertpapierregister eingetragen werden.“ 
 
 

Berichte des Vorstandes an die Hauptversammlung 
zu Tagesordnungspunkt 8 (Genehmigtes Kapital 2026/I) 

Der Vorstand hat den nachfolgenden schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung zu 
Tagesordnungspunkt 8 (Genehmigtes Kapital 2026/I) gemäß § 203 Abs. 2, § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
erstattet. 
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Vorstand und Aufsichtsrat der Darwin AG schlagen der Hauptversammlung am 26. Juni 2026 die 
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals vor. Um der Gesellschaft nunmehr 
vollumfängliche kursschonende Möglichkeiten zu eröffnen, auf Marktgegebenheiten zu 
reagieren und um sowohl Bar- als auch Sachkapitalerhöhungen durch die Ausgabe von Stamm- 
als auch Vorzugsaktien zu ermöglichen, soll die Verwaltung der Gesellschaft ermächtigt werden, 
das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende 
Stamm- oder Vorzugsaktien bestmöglich zu erhöhen.  

Insgesamt soll das Grundkapital um bis zu EUR 6.000.000,00 einmalig oder mehrmalig gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stamm- 
und/oder Vorzugsaktien erhöht werden können. Die Ermächtigung soll auf die längste gesetzlich 
zulässige Frist von fünf Jahren erteilt werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe 
neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig 
auf Finanzierungserfordernisse reagieren zu können. Durch die Ermächtigung des Vorstands, 
das Grundkapital im Rahmen des Beschlussvorschlags ohne weiteren 
Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen, soll der Vorstand außerdem in die Lage versetzt 
werden, ohne Beanspruchung der Kapitalmärkte Unternehmen, Unternehmensteile oder 
Beteiligungen an Unternehmen von Dritten gegen Ausgabe von Aktien zu erwerben oder sich 
mit diesen zusammenzuschließen.  

Bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht 
auf die neuen Aktien.  

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats unter bestimmten Voraussetzungen auszuschließen. Der Vorstand erstattet 
daher diesen Bericht gemäß § 203 Abs. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG über die Gründe für 
den Ausschluss des Bezugsrechts.  

Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen 

Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge soll die 
Abwicklung der Aktienausgabe mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre 
erleichtern. Spitzenbeträge können sich aus der Höhe des vom Vorstand im Rahmen der 
Ermächtigung festzulegenden Emissionsvolumens und dem Bezugsverhältnis ergeben, wenn 
nicht alle neu auszugebenden Aktien gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können, so 
z. B. wenn Aktionären aufgrund ihres Aktienbesitzes nicht ausschließlich volle Aktienstückzahlen 
zum Bezug zugeteilt werden können. Die Spitzenbeträge und deren Wert je Aktionär sind in der 
Regel gering. Der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss für 
Spitzenbeträge ist erheblich höher. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient 
daher der Praktikabilität und der erleichterten Durchführung einer Aktienausgabe. Die als sog. 
freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre dann ausgeschlossenen Aktien werden 
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der 
Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des 
Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für 
angemessen. 

Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG  

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats außerdem 
ausgeschlossen werden können, wenn die Aktien nach § 203 Abs. 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu 
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einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und 
wenn der auf die ausgegebenen Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag die in § 186 Abs. 
3 Satz 4 AktG festgelegte Grenze von 20 % des Grundkapitals nicht übersteigt. Es wird damit von 
der vom Gesetzgeber in § 186 Abs. 3 S. 4 AktG eröffneten Möglichkeit des erleichterten 
Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Die Ermächtigung setzt die Gesellschaft in die 
Lage, auch kurzfristig einen Kapitalbedarf zu decken und auf diese Weise sich ergebende 
Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht ein 
sehr schnelles Agieren und eine Platzierung nahe am Börsenkurs, das heißt ohne den bei 
Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausübung darf diese Kapitalerhöhung 20 % des 
bestehenden Grundkapitals übersteigen. Auf diese 20 % sind diejenigen Aktien anzurechnen, die 
unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden. Mit dieser Begrenzung wird dem Bedürfnis der 
Aktionäre nach Verwässerungsschutz für ihren Anteilsbesitz Rechnung getragen. Jeder Aktionär 
kann zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien zu annähernd gleichen 
Bedingungen am Markt erwerben, da die neuen Aktien nahe am Börsenkurs ausgegeben 
werden. Es wird daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung 
des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei 
einer Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen 
gewahrt werden. 

Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen 

Der Vorstand soll überdies ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
bei Sachkapitalerhöhungen auszuschließen. Hiermit soll der Vorstand in die Lage versetzt 
werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in geeigneten Fällen Unternehmen, 
Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. Sachwerte gegen Überlassung 
von Aktien der Gesellschaft, auch im Wege des Unternehmenszusammenschlusses, erwerben zu 
können. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und 
internationalen Märkten rasch und erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende 
Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen bzw. 
von Sachwerten an Unternehmen oder zum Zusammenschluss mit Unternehmen reagieren zu 
können. Nicht selten ergibt sich aus Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht 
Geld, sondern Aktien bereitzustellen. Um den Erwerb auch in diesen Fällen durchführen zu 
können, muss die Gesellschaft erforderlichenfalls die Möglichkeit haben, kurzfristig ihr Kapital 
unter Bezugsrechtsausschluss gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Der Ausgabebetrag für die 
Aktien wird dabei vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter angemessener 
Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre festgelegt. Die kurzfristige 
Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine 
Kapitalerhöhung kommt hierfür meist nicht in Betracht, da zum einen mit der Einberufung und 
Abhaltung der Hauptversammlung hohe Kosten verbunden sind, zum anderen aufgrund der 
bestehenden Einberufungsfristen eine kurzfristige Befassung der Hauptversammlung und 
Umsetzung eines Beschlusses nicht möglich wäre. Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren 
Durchführung das Kapital mit Bezugsrechtsausschluss erhöht werden soll, bestehen 
gegenwärtig nicht. Durch die Höhe des vorgeschlagenen neuen genehmigten Kapitals in Höhe 
von 50 % des bestehenden Grundkapitals soll sichergestellt werden, dass auch größere 
Akquisitionen, sei es gegen Barleistung, sei es gegen Aktien oder eine Kombination von 
Barleistung und Aktien, finanziert werden können. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. von Sachwerten 
konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er vom genehmigten Kapital Gebrauch 
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machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. von Sachwerten gegen Gewährung von Aktien der 
Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse derselben liegt. Er wird hierbei auch prüfen, ob das 
konkrete Vorhaben in Übereinstimmung mit dem satzungsmäßigen Unternehmensgegenstand 
steht und ob die konkreten Tatsachen von der abstrakten Umschreibung des Vorhabens im 
Ermächtigungsbeschluss gedeckt sind. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird auch 
der Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung zum Bezugsrechtsausschluss erteilen. Bei der 
Festlegung der Bewertungsrelation wird der Vorstand darauf achten, dass die Interessen der 
Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes 
der als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft orientieren 
und ferner sicherstellen, dass der Wert der zu erwerbenden Unternehmen, Unternehmensteile 
oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. der Sachwerte in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem Wert der hierfür als Gegenleistung gewährten Aktien steht. 

Mittelbares Bezugsrecht 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
auszuschließen, soweit ein geeigneter Dritter, der der nicht Kreditinstitut, Wertpapierinstitut 
oder einem ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 
Kreditwesen tätigen Unternehmen ist, die neuen Aktien mit der Verpflichtung übernimmt, sie 
den Aktionären so zum Bezug anzubieten, wie diese ohne Ausschluss des Bezugsrechts insoweit 
bezugsberechtigt wären. Dabei handelt es sich zwar der Sache nach um einen Ausschluss des 
Bezugsrechts; es wird jedoch sichergestellt, dass die Aktionäre - wie bei Einräumung eines 
mittelbaren Bezugsrechts nach § 186 Abs. 5 AktG - Aktien zeichnen können und damit nicht 
schlechter stehen wie bei Einräumung eines mittelbaren Bezugsrechts nach § 186 Abs. 5 AktG. 
Die Gesellschaft wird insbesondere prüfen, ob es einen hinreichenden sachlichen Grund für die 
Einschaltung eines Zeichners gibt, der nicht die Voraussetzungen des § 186 Abs. 5 AktG erfüllt, 
d. h. nicht Kreditinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätiges 
Unternehmen ist. Die Gesellschaft wird ferner sämtliche zumutbaren Anstrengungen im Hinblick 
auf das Zuteilungsverfahren unternehmen, um die mittelbare Bezugsmöglichkeit der Aktionäre 
sicherzustellen. Die Gesellschaft erhält hierdurch die Möglichkeit, die Kapitalerhöhung 
gegebenenfalls auch ohne die Einschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach § 53 Abs. 1 Satz 
1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmens in 
voller Höhe gegebenenfalls in anderen Märkten sowie kostengünstiger zu platzieren. 

 

Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 

Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht auszuschließen, wenn der Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse 
der Gesellschaft liegt. Der Vorstand soll somit die Möglichkeit erhalten, für nicht vorhersehbare 
Fälle das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall 
sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird es nur dann tun, wenn es nach 
Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Im Einzelfall sind Fallgruppen denkbar, bei denen 
das Interesse der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen das Interesse der 
Aktionäre am Verwässerungsschutz deutlich überwiegt. 
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Abschnitt 2. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE 

Angaben und Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung wird gemäß § 118a AktG i.V.m. § 15 Abs. 10 der Satzung der Gesellschaft 
als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten abgehalten. Eine physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft) am 
Versammlungsort ist ausgeschlossen. 

 

I. Zuschaltung 

Die gesamte Hauptversammlung einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der 
Abstimmungen wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder deren 
Bevollmächtigte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen am 26. Juni 2026 ab 13:30 
Uhr (MESZ) live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter: 

https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

im passwortgeschützten HV-Portal („HV-Portal“) in Bild und Ton übertragen. Eine physische 
Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters 
der Gesellschaft) am Versammlungsort ist ausgeschlossen.  

Über das passwortgeschützte HV-Portal können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre 
(und ggf. deren Bevollmächtigte) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren unter anderem ihre 
Aktionärsrechte ausüben. Die Nutzung des HV-Portals durch einen Bevollmächtigten setzt 
voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. Auch 
bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und sonstige durch 
§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich des passwortgeschützten HV-Portals 
bedienen. Die Gesellschaft stellt ihnen auf Wunsch einen elektronischen Zugang zur Verfügung. 

Beim Betreten der virtuellen Hauptversammlung unter Nutzung des passwortgeschützten HV-
Portals während der Dauer der virtuellen Hauptversammlung am 26. Juni 2026 sind die Aktionäre 
bzw. ihre Bevollmächtigten elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet. Die 
elektronische Zuschaltung ermöglicht jedoch weder eine Teilnahme an der Versammlung im 
Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG noch eine Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen 
Teilnahme im Sinne des § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG. 

 

II. Teilnahme 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung angemeldet und ihre 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
nachgewiesen haben.  
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Die Anmeldung bedarf der Textform, muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und 
muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, d.h. spätestens bis 
zum 19. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachstehenden Adresse oder E-Mail-Adresse 
zugehen: 

Darwin AG  
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
Fax: 0511-47 40 23 19 
E-Mail: HV@gfei.de 
 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
ist durch einen in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweis des 
Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut 
nachzuweisen. Aufgrund einer gesetzlichen Anpassung in § 123 Abs. 4 AktG muss sich der 
Nachweis abweichend von der Rechtslage auf den Geschäftsbeginn des 22. Tages vor der 
Hauptversammlung (Record Date), also den 4. Juni 2026, 0:00 Uhr (MESZ), beziehen. (Das 
entspricht dem 3. Juni 2026 um 22:00 Uhr UTC). 

Der Nachweis muss der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse (Darwin AG, c/o GFEI HV 
GmbH, Ostergrube 11, 30559 Hannover, Fax: 0511-47 40 23 19, E-Mail: HV@gfei.de) mindestens 
sechs Tage vor der Hauptversammlung, d.h. spätestens bis zum 19. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 
zugehen. 
 
Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises des 
Anteilsbesitzes werden den Aktionären Zugangskarten mit den individualisierten Zugangsdaten 
(Zugangskartennummer und Passwort) für die Nutzung des HV-Portals auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter  

 https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

zugesandt („Zugangskarte“). Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und 
Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 

 

III. Details zum HV-Portal und Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung im 
Internet 

Voraussichtlich ab dem 5. Juni 2026 steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter   

  https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

das passwortgeschützte HV-Portal zur Verfügung. Über das HV-Portal können angemeldete 
Aktionäre (bzw. ihre Bevollmächtigten) gemäß den dafür vorgesehenen, in den nachfolgenden 
Abschnitten näher beschriebenen Verfahren ihr Stimmrecht im Wege der elektronischen 
Briefwahl ausüben sowie elektronisch Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft erteilen, Stellungnahmen und Fragen einreichen, ihr Rede- und Auskunftsrecht 
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ausüben sowie Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung einlegen. Für die 
Nutzung des HV-Portals ist eine Zugangsberechtigung erforderlich. Die individualisierten 
Zugangsdaten (Zugangskartennummer und Passwort) werden nach Zugang einer 
ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes 
zugesandt („Zugangskarte“). 

Angemeldete Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung 
am 26. Juni 2026 ab 13:30 Uhr (MESZ) live auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

   https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

im HV-Portal in Bild und Ton verfolgen. 

Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises des 
Anteilsbesitzes, jeweils wie vorstehend unter Ziffer II. beschrieben, werden den Aktionären 
Zugangskarten mit den Zugangsdaten für die Nutzung des HV-Portals auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter  

   https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

übersandt. Die Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine Teilnahme im Sinne des 
§ 118 Abs. 1 Satz 2 AktG (elektronische bzw. Online-Teilnahme). 

 

IV. Verfahren für die Stimmabgabe 

Bevollmächtigung 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer 
Wahl, ausüben lassen. 

Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der 
Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts, wie vorstehend unter Ziffer II. beschrieben, erforderlich. Bevollmächtigt der 
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen. 

Sofern weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine 
sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt wird, gilt: Die Erteilung 
der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Die Vollmacht kann gegenüber dem zu 
Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

Die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung an die Gesellschaft kann per Post oder 
E-Mail bis zum 25. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), an die folgende Anschrift 
oder E-Mail-Adresse erfolgen: 

Darwin AG 
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
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30559 Hannover 
Fax: 0511-47 40 23 19 
E-Mail: HV@gfei.de 
 

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer 
Vollmacht das Formular verwenden, das nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des 
Anteilsbesitzes zusammen mit der Zugangskarte zugeschickt wird. Ein entsprechendes 
Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

zum Download zur Verfügung.  

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten 
auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung 
erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten Vollmacht 
kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend 
genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf sind darüber hinaus ab dem 5. Juni 2026 über das 
HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

vor und während der virtuellen Hauptversammlung am 26. Juni 2026 möglich. Es ist auch ein 
Widerruf oder eine Änderung einer zuvor per Post oder E-Mail übersandten oder über das 
passwortgeschützte HV-Portal erteilten Vollmacht möglich. 

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung am 26. Juni 2026 können Vollmachten ausschließlich 
über das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

erteilt, geändert oder widerrufen werden. 

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater sowie sonstige gemäß § 135 Abs. 8 
AktG gleichgestellte Personen können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende 
Regelungen vorsehen. Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen 
Stimmrechtsberater oder eine sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person 
bevollmächtigen wollen, werden daher gebeten, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über das 
Verfahren der Vollmachtserteilung und die möglicherweise geforderte Form der Vollmacht 
rechtzeitig abzustimmen. 

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie 
können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer 
jeweiligen Vollmacht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch (Unter-) 
Bevollmächtigung des weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft ausüben. 
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Die Nutzung des HV-Portals durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte 
die entsprechenden Zugangsdaten zum passwortgeschützten HV-Portal vom Vollmachtgeber 
erhält. 

 

Stimmrechtsvertretung durch den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Aktionäre können für die Ausübung des Stimmrechts auch den von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) 
bevollmächtigen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der 
Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts, wie vorstehend in Ziffer II. beschrieben, erforderlich. 

Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post 
oder E-Mail bis zum 25. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), an die folgende Anschrift oder E-Mail erteilt, 
geändert oder widerrufen werden: 

Darwin AG 
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
Fax: 0511-47 40 23 19 
E-Mail: HV@gfei.de 
 

Zudem können Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
voraussichtlich ab dem 5. Juni 2026 bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch 
den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 26. Juni 2026 über das 
passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter   

https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

erteilt, geändert oder widerrufen werden. 

Ein Formular, das für die Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft verwendet werden kann, wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis 
des Anteilsbesitzes zusammen mit der Zugangskarte zugeschickt. Das Formular steht auch auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

zum Download zur Verfügung. 

Bei einer Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft müssen diesem in 
jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Der 
Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, entsprechend den ihm erteilten Weisungen abzustimmen; 
er ist auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine 
ausdrückliche Weisung zu den in der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung 
bekanntgemachten Beschlussvorschlägen vom Vorstand oder Aufsichtsrat, zu mit einer 
etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachten 
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Beschlussvorschlägen von Aktionären oder zu vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 
AktG zugänglich gemachten Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären vorliegt. Der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Stellung von Fragen oder 
Anträgen oder zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse 
entgegen. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass 
dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mit1geteilt wurde, so gilt eine Weisung zu 
diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der 
Einzelabstimmung. 

Briefwahlstimmen bzw. Vollmacht- und Weisungserteilungen an den von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal werden gegenüber anderen 
Zugangswegen grundsätzlich vorrangig berücksichtigt. Eine außerhalb des HV-Portals für 
denselben Aktionär erklärte Vollmacht- und Weisungserteilung oder deren Änderung oder 
Widerruf ist damit gegenstandslos, es sei denn, dass aus der fristgerecht außerhalb des HV-
Portals und zeitlich nachfolgend abgegebenen Erklärung eindeutig hervorgeht, dass diese 
gegenüber der über das HV-Portal abgegebenen Erklärung Vorrang haben soll. 

 

Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch im Wege elektronischer Briefwahl ausüben. Auch in 
diesem Fall sind die ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße Nachweis des 
Anteilsbesitzes, wie vorstehend unter Ziffer II. beschrieben, erforderlich. 

Briefwahlstimmen können voraussichtlich ab dem 5. Juni 2026 elektronisch über das 
passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der 
virtuellen Hauptversammlung am 26. Juni 2026 abgegeben, geändert oder widerrufen werden. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass 
dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der 
elektronischen Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende 
Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater oder 
sonstige gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich der elektronischen 
Briefwahl bedienen. 

 

V. Einreichen von Stellungnahmen 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten haben das Recht, nach § 
130a Absatz 1 bis 4 AktG Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform 
im Wege elektronischer Kommunikation in deutscher Sprache einzureichen. Dafür steht ihnen 
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mit den entsprechenden Zugangsdaten das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter  

 https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

zur Verfügung. 

Die Stellungnahmen in Textform sind gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren als Datei im 
Dateiformat PDF mit einer empfohlenen Dateigröße von maximal 20 MB einzureichen. Die 
Einreichung mehrerer Stellungnahmen ist möglich. Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär 
bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter Nennung seines 
Namens im passwortgeschützten HV-Portal zugänglich gemacht wird. 

Die Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also spätestens bis zum 
20. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), einzureichen. Eingereichte Stellungnahmen zu den 
Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer 
Zugänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens vier 
Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 21. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), in dem nur 
für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte mit den 
entsprechenden Zugangsdaten zugänglichen passwortgeschützten HV-Portal auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter   

 https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

zugänglich gemacht. Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen 
Beschlüsse der Hauptversammlung im Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnahmen 
werden in der Hauptversammlung nicht berücksichtigt; die Ausübung des Auskunftsrechts 
(dazu unter Ziffer VIII.), das Stellen von Anträgen bzw. Unterbreiten von Wahlvorschlägen (dazu 
unter Ziffer IX. und Ziffer X.) sowie die Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung (dazu unter Ziffer VI.) ist ausschließlich auf den in dieser Einladung jeweils 
gesondert beschriebenen Wegen möglich. 

 

VI. Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltet 
sind, haben das Recht, während der Hauptversammlung, d.h. von der Eröffnung der 
Hauptversammlung an bis zu ihrer Schließung, im Wege der elektronischen Kommunikation 
über das passwortgeschützte HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter   

 https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu Protokoll der Notarin zu 
erklären. 

 

VII. Rederecht 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet 
sind, haben ein Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation. Ab 
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Beginn der Hauptversammlung wird über das passwortgeschützte HV-Portal auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 

 https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

ein virtueller Wortmeldetisch geführt, über den die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten ihren 
Redebeitrag anmelden können. 

Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG Anträge 
und Wahlvorschläge zu stellen, sowie das in der Hauptversammlung bestehende 
Auskunftsrecht. 

Die gesamte virtuelle Hauptversammlung einschließlich der Videokommunikation wird im 
passwortgeschützten HV-Portal abgewickelt. Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die ihren 
Redebeitrag über den virtuellen Wortmeldetisch anmelden wollen, benötigen für die 
Zuschaltung des Redebeitrags entweder ein nicht-mobiles Endgerät (z.B. PC, Notebook, Laptop) 
oder ein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone oder Tablet). Für Redebeiträge müssen auf den 
Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon, auf die vom Browser aus zugegriffen werden kann, 
zur Verfügung stehen. Der Browser muss auf die neuste Version aktualisiert sein. Eine weitere 
Installation von Softwarekomponenten oder Apps auf den Endgeräten ist nicht erforderlich. 
Personen, die sich über den virtuellen Wortmeldetisch für einen Redebeitrag angemeldet haben, 
werden im passwortgeschützten HV-Portal für ihren Redebeitrag nach Aufruf des 
Versammlungsleiters freigeschaltet. Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der 
Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der 
Versammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die 
Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre, im Falle einer virtuellen 
Hauptversammlung zudem das Nachfragerecht und Fragerecht zu neuen Sachverhalten, zeitlich 
angemessen beschränken; er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des 
Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen 
Rede- oder Fragebeitrags angemessen festsetzen. 

 

VIII. Auskunftsrecht 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur 
sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein 
Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu den mit ihr verbundenen 
Unternehmen. Des Weiteren betrifft die Auskunftspflicht die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

Es ist vorgesehen, dass der Leiter der Hauptversammlung festlegen wird, dass das 
Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der 
Videokommunikation ausgeübt werden darf, also im Rahmen der Ausübung des Rederechts.  
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§ 131 Abs. 4 S. 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als 
Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden ist, diese Auskunft 
jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem auf dessen Verlangen in der 
Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 
der Tagesordnung nicht erforderlich ist.  

Zudem bestimmt § 131 Abs. 5 S. 1 AktG, dass dann, wenn einem Aktionär eine Auskunft verweigert 
wird, er verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert 
worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden. 

Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet werden, dass Aktionäre bzw. 
ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr 
Verlangen nach § 131 Abs. 4 S. 1 AktG sowie ihr Verlangen nach § 131 Abs. 5 S. 1 AktG im Wege der 
Videokommunikation übermitteln können, also im Rahmen des Rederechts und des dafür 
vorgesehenen Verfahrens der elektronischen Kommunikation über das HV Portal das für 
ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten über 

https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

zugänglich ist, gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren mit den entsprechenden 
Zugangsdaten in der Hauptversammlung. 

 

IX. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, bzw. ihre Bevollmächtigten können gemäß § 122 Abs. 2 
AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 
Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft 
mindestens 24 Tage vor der Versammlung, das heißt bis zum 1. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 
zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Ergänzungsverlangen an folgende Adresse: 

Darwin AG 
Vorstand 
Brienner Straße 7 
80333 München 
E-Mail: investor.relations@darwin-biotech.com 
 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden, sofern sie nicht bereits mit der 
Einberufung bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter  

  https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

zugänglich gemacht. 



  

  asdf 
 

 

Seite 19 / 20 
 

© Darwin AG 2026 

Die Antragsteller haben nach § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG 
nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 
Inhaber einer gemäß § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG hinreichenden Anzahl von Aktien sind und dass sie 
die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 

 

X. Gegenanträge und Wahlvorschläge 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten können Gegenanträge (nebst einer etwaigen 
Begründung) gegen Vorschläge vom Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten 
der Tagesordnung (§ 126 Abs. 1 AktG) sowie Wahlvorschläge zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG) an die Gesellschaft übersenden. 
Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:  

Darwin AG 
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
E-Mail: HV@gfei.de 
 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die bis 
spätestens 11. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der vorstehenden Adresse oder E-Mail-Adresse 
eingegangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen 
Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

zugänglich gemacht, sofern die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur 
Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG erfüllt sind. Eventuelle Stellungnahmen werden 
ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

Anderweitig adressierte oder später eingereichte Anträge oder Wahlvorschläge werden nicht 
berücksichtigt. Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die 
gemäß § 126 AktG oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten als im Zeitpunkt der 
Zugänglichmachung gestellt. Zu diesen Anträgen oder Wahlvorschlägen kann das Stimmrecht 
nach erfolgter ordnungsgemäßer Anmeldung ausgeübt werden. Sofern der den Antrag 
stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär nicht ordnungsgemäß legitimiert 
und nicht ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet ist, muss der 
Gegenantrag oder Wahlvorschlag in der virtuellen Hauptversammlung nicht behandelt werden. 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die zu der virtuellen Hauptversammlung zugeschaltet 
sind, haben darüber hinaus das Recht, in der virtuellen Hauptversammlung im Wege der 
Videokommunikation Anträge und Wahlvorschläge im Rahmen ihres Rederechts zu stellen (vgl. 
dazu im Detail oben unter Ziffer VII.). 
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XI. Weitergehende Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Ab der Einberufung der Hauptversammlung sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

alle gesetzlich zugänglich zu machenden Hauptversammlungsunterlagen sowie weitere 
Informationen zugänglich. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung 
unter derselben Internetadresse veröffentlicht. 

Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden 
Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

  https://www.darwin-biotech.com/hauptversammlung 

zugänglich sein. 

 

XII. Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter 

Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre und etwaiger 
Aktionärsvertreter im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung der Hauptversammlung unter Beachtung der geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

Nähere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, zu den Rechten der 
betroffenen Personen sowie zu den Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter der Domain: 

www.darwin-biotech.com 

bzw. direkt im Bereich Datenschutz abrufbar: 

https://darwin-biotech.com/de/datenschutzerklaerung/ 

Diese Rechte können Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter unter den folgenden 
Kontaktdaten der Darwin AG geltend machen: 

Darwin AG 
Brienner Straße 7 
80333 München 
E-Mail: investor.relations@darwin-biotech.com 

Zudem steht Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den 
Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DS-GVO zu. 

München, im Mai 2026 
Darwin AG  

Der Vorstand 
 


